
Zusammenfassung Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten

ROT = Neuerung

BLAU = Bereits im alten Leitfaden so formuliert

Leitfaden Prävention - Handlungsfelder und Kriterien 
des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 20 
und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 
27. August 2010

5 Primärprävention nach § 20 Abs. 1 SGB V

5.2 Individueller Ansatz – Kriterien und Handlungsfelder

5.2.1 Handlungsfelder übergreifende Kriterien

Kriterien für die Strukturqualität (Anbieterqualifikation)
Für die Durchführung der Maßnahmen kommen unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den 
einzelnen Präventionsprinzipien Anbieter mit folgenden Voraussetzungen in Betracht:
• Grundqualifikation: Staatlich anerkannter Berufs- oder Studienabschluss im jeweiligen Fachgebiet 
(Handlungsfeld)
• Zusatzqualifikation: Spezifische, in der Fachwelt anerkannte Fortbildung 
• Einweisung in das durchzuführende Programm (ist ggf. in der Zusatzqualifikation enthalten).

Kriterien für die Konzept- und Planungsqualität
Förderfähig sind ausschließlich Konzepte, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Manual mit schriftlicher Fixierung von Aufbau, Zielen, Inhalten und Methoden
• Teilnehmerunterlagen
• konkrete Definition der adressierten Zielgruppe/n
• wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit.

Kriterien für die Prozessqualität
Für die Durchführung der Maßnahmen gelten folgende
Kriterien:
• Gruppenberatung: Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und zur Motivationsstärkung der Teilnehmer 
untereinander finden die Maßnahmen grundsätzlich in Gruppen angemessener Größe (maximal 15 
Personen) statt.
• Zielgruppenhomogenität / Kontraindikationen: Die Kursteilnehmer/innen gehören der ausgewiesenen
Zielgruppe an; Kontraindikationen sind auszuschließen.
• Umfang / Frequenz: Die Maßnahmen umfassen grundsätzlich mindestens 8 Einheiten von jeweils 
mindestens 45 Minuten Dauer in der Regel im wöchentlichen Rhythmus. Sie sollen 12 Einheiten à 90 
Minuten Dauer nicht überschreiten. Bei Handlungsfelder übergreifenden Maßnahmen muss die 
Intervention zum primären Handlungsfeld mindestens 8 Einheiten à 45 Minuten umfassen.
• Räumlichkeiten: Die Räumlichkeiten sind der Maßnahme und Gruppengröße angemessen.

Kriterien für die Ergebnisqualität
Die den geförderten Maßnahmen zu Grunde liegenden Programme müssen ihre prinzipielle 
Wirksamkeit bereits vorab wissenschaftlich nachgewiesen haben.
Für eine kontinuierliche Qualitätssicherung und -verbesserung im Routinebetrieb ist eine begleitende
stichprobenartige Evaluation sinnvoll. Hierzu stehen den Krankenkassen erprobte Instrumente und 
Verfahren zur Verfügung46. Anbieter müssen sich bereit erklären, sich an den von Krankenkassen 
und ihren Verbänden initiierten oder durchgeführten Evaluationsmaßnahmen zu beteiligen.



Kriterien für Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit
Krankenkassen fördern ausschließlich zeitlich befristete Maßnahmen (s. Kriterien für die 
Prozessqualität).
Eine kontinuierliche Inanspruchnahme von Maßnahmen (Dauerangebote) kann von den 
Krankenkassen nicht finanziert werden.
Zur Erhöhung der Breitenwirksamkeit der verfügbaren finanziellen Mittel ist ferner die Förderung durch 
die Krankenkassen auf maximal zwei Kurse pro Versichertem und Kalenderjahr begrenzt. Die 
Wiederholung gleicher Maßnahmen im Folgejahr ist auszuschließen.
Die Übernahme bzw. Bezuschussung von Mitgliedschaftsbeiträgen in Sportvereinen, Fitnessstudios 
und ähnlichen Einrichtungen sowie die Gewährung finanzieller Anreize nach § 20 SGB V hierzu ist 
nicht zulässig. Gleiches gilt für die Verrechnung von aktuellen, früheren oder zukünftigen 
Mitgliedsbeiträgen mit Kursgebühren.

Ausschlusskriterien
Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die 
• von Anbietern durchgeführt werden, welche ein wirtschaftliches Interesse am Verkauf von 
Begleitprodukten (z. B. Diäten, Nahrungsergänzungs- oder homöopathische Mittel, Sportgeräte) 
besitzen
• nicht weltanschaulich neutral sind
• an eine bestehende oder zukünftige Mitgliedschaft gebunden sind
• sich an Kinder unter sechs Jahren richten
• auf Dauer angelegt sind.

Kriterienprüfung
Vor der Förderentscheidung prüft die Krankenkasse die Einhaltung der Qualitätskriterien des 
Leitfadens. Sind diese nicht erfüllt, darf die Maßnahme nicht zu Lasten der Krankenkasse 
durchgeführt werden. Zur Prüfung stehen den Krankenkassen gemeinsame und einheitliche 
Materialien und Instrumente zur Verfügung. Im Interesse der Verwaltungseffizienz und der 
einheitlichen Anwendung des Leitfadens Prävention empfehlen der GKV-Spitzenverband und die 
Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene eine gemeinsame Kriterienprüfung durch die 
Krankenkassen oder von ihnen beauftragte Dritte.
Der Anhang des Leitfadens enthält ein Musterformular eines Antrags auf Bezuschussung des 
Versicherten mit vom Anbieter auszufüllender Teilnahmebescheinigung und Verpflichtungserklärung
des Anbieters.
Notwendige Angaben auf diesem Formular sind:

• von Seiten des Versicherten:
-- Name, Vorname, Geburtsdatum, Krankenversicherungsnummer, Bankverbindung
-- Titel der besuchten Maßnahme
-- Bestätigung der Teilnahme
-- Bestätigung, dass keine Verrechnung bzw. Erstattung der Teilnahmegebühr durch den Anbieter 
erfolgt
-- Kenntnisnahme, dass ein zu Unrecht erhaltener Zuschuss zurückzuzahlen ist
-- persönliche Unterschrift.

• von Seiten des Anbieters:
-- Bestätigung der Teilnahme des Versicherten mit Zeitraum, Anzahl und Dauer der besuchten 
Maßnahme
-- Zuordnung der Maßnahme zu einem Präventionsprinzip
-- Name des Kursleiters / der Kursleiter mit Angaben zur Qualifikation und Zusatzqualifikation
-- Erklärung der persönlichen Durchführung durch den / die Kursleiter
-- Höhe der entrichteten Teilnahmegebühr
-- Erklärung, dass die Maßnahme von der Krankenkasse als förderfähig anerkannt wurde und nach 
den Kriterien des GKV-Leitfadens umgesetzt wurde
-- Erklärung, der Steuerpflicht und der Pflicht zur Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung zu 
entsprechen
-- Bestätigung, dass keine Verrechnung bzw. Erstattung der Teilnahmegebühr erfolgt und die 
Teilnahme nicht an die Bedingung einer Mitgliedschaft geknüpft ist 
-- Erklärung, dass die Teilnahmegebühr ausschließlich der Bezahlung des Präventionsangebots dient 
(keine Quersubventionierung)
-- Erklärung, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen



-- Kenntnisnahme des Rechts der Krankenkassen zur unangemeldeten Prüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen des GKV-Leitfadens vor Ort
-- Kenntnisnahme der rechtlichen Folgen möglicher Verstöße gegen den GKV-Leitfaden Prävention
-- Persönliche Unterschrift.

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen kann die betroffene Krankenkasse nach erfolgter 
Anhörung eine angemessene Strafzahlung bis zu 5.000 EURO festsetzen.
Schwerwiegende oder wiederholte Verstöße rechtfertigen ferner den Ausschluss von weiterer 
Förderung der von mir angebotenen individuellen Maßnahmen.
Schwerwiegende Verstöße gegen den GKV-Leitfaden Prävention sind insbesondere:
• Nichterfüllung organisatorischer, sächlicher, fachlicher und/oder personeller Voraussetzungen;
• Abrechnung nicht erbrachter Leistungen;
• Nicht fristgerechte Beseitigung von Beanstandungen.“

5.2.2 Bewegungsgewohnheiten

Präventionsprinzip:
Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität

Zielgruppe:
Gesunde – auch ältere – Versicherte mit Bewegungsmangel, Bewegungseinsteiger und-
wiedereinsteiger, jeweils ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen. Bei Programmen, die sich an 
Kinder zwischen sechs und 12 Jahren richten, sind die Eltern einzubinden.

Inhalt:
Zur Realisierung der sechs Kernziele sollten folgende Inhalte Bestandteile der Programme sein und 
sich mit ausformulierten Bausteinen im Kursleitermanual wieder finden:
• Module zur Verbesserung der physischen Ressourcen Ausdauer, Kraft, Dehnfähigkeit, 
Koordinationsfähigkeit, mit Hinweisen zur Belastungsdosierung und Belastungsanpassung, zur 
korrekten Ausführung von Aufgabenstellungen und Übungen, zur motivierenden Durchführung der 
Module (z. B. Einsatz von Musik, Herstellung positiver sozialer Kontexte, Kursleiterverhalten) 
• Lockerungsübungen im Rahmen der genannten Module zur Förderung der physischen Ressourcen 
sowie ein Modul zur Verbesserung der Entspannungsfähigkeit
• Aufbau von Handlungs- und Effektwissen zur gesundheitsförderlichen Wirkung von Bewegung und 
Entspannung insbesondere der durchgeführten Aufgaben zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Fitness (z. B. Belastungsdosierung, korrekte Ausführung der Übungen)
• Vermittlung von Körpererfahrung und positiven Bewegungserlebnissen in der Gruppe 
• Maßnahmen zur Unterstützung der Integration des Gelernten in das Alltagsleben nach 
Interventionsende
• Kontinuierliche Information und Anleitung zu gesundheitsförderlichen Bewegungsabläufen im Alltag, 
vermehrter regelmäßiger Bewegung im Alltag (z. B. Treppensteigen, Radfahren), Anregungen für eine
ergonomische / gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung sowie zur Vermeidung von einseitig 
belastenden Situationen in Beruf und Alltag
• Unterstützung der Weiterführung gesundheitssportlicher Aktivitäten z. B. in Sportvereinen 

Maßnahmen, die sich vorrangig auf bestimmte Organe oder -systeme beziehen, sind immer dem
Präventionsprinzip „Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch geeignete
verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme“ zuzuordnen.

Ausschlusskriterien für eine Förderfähigkeit
Angebote, die sich nicht explizit und inhaltlich erkennbar auf die sechs Kernziele des 
Gesundheitssports beziehen, können nicht gefördert werden.
Dies umfasst
• Angebote des allgemeinen Freizeit- und Breitensports
• Maßnahmen, die vorwiegend dem Erlernen einer Sportart dienen
• Maßnahmen, die einseitige körperliche Belastungen erfordern
• reine oder überwiegend gerätegestützte Angebote
• Angebote, die an die Nutzung von Geräten bestimmter Firmen gebunden sind.
• Dauerangebote
• Angebote für Kinder unter sechs Jahren (diese Zielgruppe wird über den Setting-Ansatz erreicht).



Anbieterqualifikation:
Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten
Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Bewegung in Betracht, insbesondere
• Sportwissenschaftler (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor)
• Krankengymnasten / Physiotherapeuten
• Sport- und Gymnastiklehrer
• Ärzte, sofern diese im Rahmen einer Schulung in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm
speziell eingewiesen sind.
• Lizenzierte Übungsleiter der Turn- und Sportverbände mit der Fortbildung „Sport in der Prävention“ 
(Lizenzstufe II), die in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm speziell eingewiesen sind. 
Der Einsatz der Übungsleiter der Turn- und Sportverbände ist auf Vereinsangebote beschränkt, die 
mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet wurden.

Präventionsprinzip:
Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch 
geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme

Zielgruppe:
Versicherte mit speziellen Risiken im Bereich des Muskel-Skelettsystems, im Bereich des Herz-
Kreislaufsystems und des metabolischen Bereichs, im psycho-somatischen Bereich und im Bereich 
der motorischen Kontrolle, jeweils ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen. Bei Programmen, die
sich an Kinder zwischen sechs und 12 Jahren richten, sind die Eltern einzubinden.

Ausschlusskriterien für eine Förderfähigkeit
Siehe Präventionsprinzip: Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität

Anbieterqualifikation:
Zur Durchführung entsprechender Maßnahmen kommen Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten
Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Bewegung in Betracht, insbesondere
• Sportwissenschaftler (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor)
• Krankengymnasten / Physiotherapeuten
• Sport- und Gymnastiklehrer
• Ärzte
mit Zusatzqualifikation einer anerkannten Institution für den jeweiligen Problembereich (z. B. 
Rückenschullehrerlizenz61, vergleichbar in anderen Indikationsbereichen) und Einweisung in das 
durchzuführende Bewegungsprogramm. Zur Durchführung von Maßnahmen für Personen mit 
speziellen Risiken im Bereich des Muskel-Skelettsystems kommen ferner Masseure (mit Ausbildung 
nach den erweiterten Ausbildungsbedingungen ab 1994) und Ergotherapeuten jeweils mit einer 
Zusatzqualifikation für diesen Bereich bei einer anerkannten Institution sowie einer Einweisung
in das durchzuführende Gesundheitssportprogramm in Betracht.


